
 

 
6. Nachtragssatzung 

 

vom 27.11.2009 
 

zur Hauptsatzung der Gemeinde Malente vom 18. März 1998 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung Malente vom 17.11.2009 folgende 6. Nachtragssatzung zur 
Hauptsatzung der Gemeinde Malente vom 18.03.1998 erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Änderung der Hauptsatzung vom 18.03.1998 in der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 
25.05.2009 

 
 
§ 10 Aufgaben der sonstigen ständigen Ausschüsse wird wie folgt geändert: 
 
In Abs. 1 wird folgender Buchstabe d) eingefügt: 
 
  d) Ausschuss für Schule, Jugend, Soziales und Feuerlöschwesen 
  Entscheidung über die Verleihung des Bürgerpreises der Gemeinde 
  Malente. 
 
 

Artikel II 
 
Diese 6. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Malente tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Ostholstein vom 23.11.2009 erteilt. 
 
 

Bad Malente-Gremsmühlen, den 27. November 2009 
 

Gez. Koch 
     Bürgermeister 

 
 


